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Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Betreuungsgesetz vom 5. Februar 1992
(GVBl. I S. 66), geändert durch Gesetz
vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I S. 666),
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Hessisches Ausführungsgesetz zum
Betreuungsrecht (HAG/BtR)“

2. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

(1) Zuständige Behörden auf örtli-
cher Ebene nach § 1 des Betreuungs-
behördengesetzes vom 12. September
1990 (BGBl. I S. 2002, 2025), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 6. Juli
2009 (BGBl. I S. 1696),

1. in Betreuungsangelegenheiten und

2. in Unterbringungsangelegenheiten
im Sinne des § 312 Nr. 1 und 2 des
Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21. Juli
2012 (BGBl. I S. 1577),

sind die Magistrate der kreisfreien
Städte sowie die Kreisausschüsse der
Landkreise. Bei der Erfüllung der Auf-
gaben nach Satz 1 führen sie die Be-
zeichnung Betreuungsbehörde.

(2) Überörtliche Betreuungsbehörde
nach § 2 des Betreuungsbehördenge-
setzes ist das für Angelegenheiten des
Betreuungsbehördengesetzes und der
Betreuungsvereine zuständige Minis-
terium. Sie soll in Zusammenarbeit mit
den Betreuungsbehörden, Betreuungs-
vereinen und Betreuungsgerichten da-
rauf hinwirken, dass eine ausreichen-
de Anzahl von Betreuerinnen und Be-
treuern zur Verfügung steht, und die
Betreuungsbehörden bei der Aufga-
benerfüllung nach § 5 des Betreuungs-
behördengesetzes unterstützen. Sie ist
zuständig für die

1. Beratung und Unterstützung der
Betreuungsbehörden und Betreu-

ungsvereine in Angelegenheiten,
die nicht nur einen örtlichen Träger
betreffen,

2. überregionale Fortbildung von Be-
treuerinnen und Betreuern und

3. Entwicklung von Arbeitskonzepten
zur Beratung von Angehörigen der
Betreuten.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Vormund-
schaftsgerichts“ durch „Betreu-
ungsgerichts“ und die Angabe
„BGB“ durch die Wörter „des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „BGB“
durch die Wörter „des Bürgerlichen
Gesetzbuchs“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „BGB“
durch die Wörter „des Bürgerlichen
Gesetzbuchs“ ersetzt.

b) In Abs. 4 werden die Wörter „Mi-
nisterium für Frauen, Arbeit und
Sozialordnung“ durch „für Angele-
genheiten des Betreuungsbehör-
dengesetzes und der Betreuungs-
vereine zuständigen Ministerium“
ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Das Land Hessen unterstützt die
Betreuungsvereine bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben durch Zuweisung von
Fördermitteln an die Landkreise und
kreisfreien Städte nach Maßgabe des
Haushalts. Diese werden von den
Landkreisen und kreisfreien Städten
im Rahmen von Zuwendungsverträgen
vergeben.“

6. In § 6 wird die Angabe „2012“ durch
„2017“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013
in Kraft. Abweichend hiervon tritt Art. 1
Nr. 6 am Tage nach der Verkündung in
Kraft. 

270 Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 19. September 2012

*) Ändert FFN 34-28

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 7. September 2012

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r  

B o u f f i e r G r ü t t n e r

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes

zum Betreuungsgesetz�*)

Vom 7. September 2012
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
den öffentlichen Gesundheitsdienst

Das Hessische Gesetz über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst vom 28. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. März 2010
(GVBl. I S. 123), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zu § 16 wie folgt gefasst:

„§ 16 Fachberufe des Gesundheits-
wesens“

2. Dem § 2 werden als Abs. 3 bis 6 an-
gefügt: 

„(3) Die Gesundheitsämter werden
von einer Amtsärztin oder einem
Amtsarzt geleitet. Diese müssen über
eine Anerkennung als Fachärztin
oder Facharzt für öffentliches Ge-
sundheitswesen verfügen, die Stell-
vertretungen sollen eine solche Aner-
kennung oder eine Anerkennung als
Fachzahnärztin oder Fachzahnarzt für
öffentliches Gesundheitswesen spä-
testens innerhalb eines Jahres nach
der Übertragung der Stellvertretung
erwerben. Die obere Gesundheitsbe-
hörde kann in Einzelfällen auf Antrag
befristet Ausnahmen von Satz 2 zu-
lassen.

(4) Die Aufgabe der unteren Ge-
sundheitsbehörde wird als Aufgabe
zur Erfüllung nach Weisung wahrge-
nommen. Weisungen dienen der Si-
cherung der Qualität im öffentlichen
Gesundheitsdienst und sollen sich auf
allgemeine Anordnungen beschrän-
ken. Weisungen im Einzelfall sind zu-
lässig, wenn 

1. die Aufgaben nicht in Einklang
mit den Gesetzen wahrgenommen
werden,

2. allgemeine Weisungen nicht be-
folgt werden,

3. Fälle von übergeordneter und
überörtlicher Bedeutung vorliegen
oder

4. ein besonderes öffentliches Inte-
resse besteht.

Aufsichtsbehörden sind insoweit das
Regierungspräsidium Darmstadt als
obere und das für den öffentlichen
Gesundheitsdienst zuständige Minis-
terium als oberste Gesundheitsbehör-
de.

(5) Die Behörden des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes arbeiten kooperativ zu-
sammen und unterstützen sich in fachli-
chen Fragen.

(6) Bei drohenden oder gegenwärtigen
erheblichen gesundheitlichen Gefahren
für Leib und Leben der Bevölkerung kön-
nen die Aufsichtsbehörden die Befugnisse
der nach § 3 Abs. 1 zuständigen Behör-
den auf deren Kosten ausüben, wenn die-
se nicht tätig werden oder einer Weisung
im Einzelfall zuwider handeln.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Zuständige Behörden nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 5 und 6 der Trink-
wasserverordnung in der Fassung
vom 28. November 2011 (BGBl. I
S. 2370), geändert durch Gesetz
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I
S. 3044), sind die Gesundheitsäm-
ter.“

b) Abs. 3 bis 5 werden aufgehoben.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „20. Ju-
li 2007 (BGBl. I S. 1574)“ durch
„28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1622)“
ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Zuständige Landesbehörde
nach dem Infektionsschutzgesetz
für

1.

a) die Entgegennahme und
Weiterleitung der Daten
nach § 11 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2,

b) die Entgegennahme der
Meldung eines Ver-
dachts über eine das üb-
liche Ausmaß einer
Impfreaktion hinausge-
hende gesundheitliche
Schädigung  nach § 11
Abs. 3 Satz 1, 

c) Übermittlung der Daten
nach § 11 Abs. 4 

ist das Hessische Landesprü-
fungs- und Untersuchungs-
amt im Gesundheitswesen,

2.

a) die Entgegennahme der
Meldung eines Ver-
dachts, dass ein Arznei-
mittel eine Infektions-1) Ändert FFN 350-94

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den 

öffentlichen Gesundheitsdienst und anderer Vorschriften

Vom 7. September 2012
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quelle ist, nach § 11
Abs. 3 Satz 1,

b) die Entgegennahme ei-
ner Meldung nach § 25
Abs. 2 Satz 1 

ist das Regierungspräsidium
Darmstadt,

3.

a) die Beteiligung an Senti-
nel-Erhebungen nach § 13
Abs. 3, 

b) die öffentliche Empfeh-
lung von Maßnahmen
der spezifischen Prophy-
laxe nach § 60 Abs. 1
Nr. 1

ist das für den öffentlichen
Gesundheitsdienst zuständige
Ministerium.“

c) Abs. 3 bis 5 werden aufgehoben.

d) Abs. 6 wird neuer Abs. 4.

e) Abs. 7 wird neuer Abs. 3.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 werden nach dem
Wort „schutzbedürftige“ die Wör-
ter „oder gefährdete“ eingefügt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „20. Ju-
li 2007 (BGBl. I S. 1595)“ durch
„12. April 2012 (BGBl. I S. 579)“
ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem
Wort „Angebote“ die Wörter „und
einen Kriseninterventionsdienst“
eingefügt.

d) In Abs. 6 werden nach dem Wort
„Zahnärzte“ ein Komma und die
Wörter „Psychologische Psycho-
therapeutinnen und Psychologi-
sche Psychotherapeuten, Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeu-
tinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten“ einge-
fügt.

6. In § 9 Abs. 4 wird der Punkt nach der
Angabe „(GVBl. I S. 338)“ durch ein
Komma ersetzt und die Angabe „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786).“
angefügt.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Gesundheitsämter
schützen und fördern die Gesund-
heit von Kindern und Jugendli-
chen. Dazu führen sie insbesonde-
re bei allen Kindern vor Schulein-
tritt ärztliche Einschulungsunter-
suchungen durch. Die Untersu-
chung hat den Zweck, Einschrän-
kungen, die die Teilnahme am Un-
terricht betreffen, festzustellen.
Die Untersuchungen sollen zu ei-

nem Zeitpunkt durchgeführt wer-
den, der es erlaubt, gegebenen-
falls notwendige, stützende Maß-
nahmen rechtzeitig anzubieten.
Die Gesundheitsämter beraten
Schülerinnen und Schüler, deren
Sorgeberechtigte und die Schulen
zu gesundheitlichen Fragen, die
den Schulbesuch betreffen. Diese
Beratung und Unterstützung be-
trifft auch das Auftreten von chro-
nischen Erkrankungen und die
damit jeweils zusammenhängen-
den Maßnahmen.“

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Untersuchungen“ die Wörter
„oder andere Testverfahren“ ein-
gefügt.

c) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Die nach Abs. 1 erhobenen
personenbezogenen Daten dürfen
für die Zwecke nach Abs. 1 Satz 3
verarbeitet werden. Die Daten
dürfen in anonymisierter Form für
Zwecke der Gesundheitsberichter-
stattung verwendet werden. Vor
einer Übermittlung von Daten an
Stellen außerhalb des Gesund-
heitsamtes ist eine Anonymisie-
rung vorzunehmen.“

8. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Gesundheitsämter können
Informationen zur Zahnhygiene
und Zahngesundheit auch für an-
dere Altersgruppen anbieten.“

b) In Abs. 3 wird die Angabe 
„7. September 2007 (BGBl. I 
S. 2246)“ durch „21. Juli 2012
(BGBl. I S. 1613)“ ersetzt.

c) In Abs. 4 wird nach der Angabe
„Abs. 4“ die Angabe „und 5“ ein-
gefügt.

9. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „Untersuchungen“ ein
Komma und die Wörter „Begutach-
tungen und Überprüfungen“ einge-
fügt.

10. § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16

Fachberufe 
des Gesundheitswesens

(1) Die für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nähere über die Ausbil-
dung, Weiterbildung und Prüfung in
den Fachberufen des Gesundheitswe-
sens zu bestimmen. Insbesondere
können nähere Regelungen getroffen
werden über
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1. die staatliche Anerkennung von
Aus- oder Weiterbildungseinrich-
tungen nach Abs. 2 und deren
Rücknahme oder Widerruf, 

2. das Ziel der Aus- oder Weiterbil-
dung,

3. den Inhalt sowie die Dauer und
Reihenfolge der Aus- oder Wei-
terbildungsabschnitte einschließ-
lich der Berufspraktika,

4. die Voraussetzungen für die Auf-
nahme einer Aus- oder Weiterbil-
dung,

5. die Anrechnung von Zeiten und
die Anerkennung von Inhalten
anderer Aus- oder Weiterbildun-
gen,

6. die Unschädlichkeit von Unter-
brechungen der Aus- oder Wei-
terbildung oder von Fehlzeiten
während der Aus- oder Weiterbil-
dung,

7. die Bildung und Zusammenset-
zung der Prüfungsausschüsse,

8. die Voraussetzungen für die Zu-
lassung und das Verfahren zur
Zulassung zur Prüfung,

9. Art, Umfang und Inhalt der Prü-
fungsleistungen,

10. das Prüfungsverfahren sowie die
Folgen von Verstößen gegen Prü-
fungsbestimmungen,

11. die Grundsätze für die Bewertung
der einzelnen Prüfungsleistungen
und die Ermittlung des Gesamter-
gebnisses der Prüfung,

12. den Rücktritt von der Prüfung
und die Wiederholbarkeit einer
nicht bestandenen Prüfung,

13. das Ausstellen von Urkunden und
Zeugnissen und

14. eine von Abs. 3 Satz 1 abwei-
chende Zuständigkeit.

(2) Die staatliche Anerkennung ei-
ner Aus- oder Weiterbildungseinrich-
tung erfolgt, wenn

1. die Leitung einer fachlich geeig-
neten Person obliegt,

2. fachlich und pädagogisch qualifi-
zierte Lehrkräfte in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen,

3. die Räumlichkeiten und Einrich-
tungen den an die Aus- oder Wei-
terbildung zu stellenden Anforde-
rungen entsprechen und

4. die Angliederung oder die Zusam-
menarbeit mit einem geeigneten
Krankenhaus oder mit anderen
Einrichtungen des Gesundheits-
wesens für die Durchführung be-
rufspraktischer Ausbildungs- oder
Weiterbildungsanteile sicherge-
stellt ist.

(3) Das Regierungspräsidium
Darmstadt ist zuständig für den Voll-
zug der Rechtsverordnungen nach

Abs. 1 sowie für die staatliche Aner-
kennung der Aus- oder Weiterbil-
dungseinrichtungen. Abweichend von
Satz 1 ist das Hessische Landesprü-
fungs- und Untersuchungsamt im Ge-
sundheitswesen zuständig für die
staatliche Anerkennung von Ausbil-
dungseinrichtungen für Psychothera-
pie und von Ausbildungseinrichtun-
gen für Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie nach dem Psychothe-
rapeutengesetz vom 16. Juni 1998
(BGBl. I S. 1311), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2515).

(4) Wird über einen Antrag auf
staatliche Anerkennung einer Aus-
oder Weiterbildungseinrichtung nicht
innerhalb von drei Monaten entschie-
den, gilt die Anerkennung als erteilt;
im Übrigen gilt § 42a des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das
Verfahren kann über eine einheitli-
che Stelle nach den §§ 71a bis 71e
des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes durchgeführt werden.“

11. In § 17 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 603), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 7. August 2007
(BGBl. I S. 1786)“ durch „(BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353)“
ersetzt.

12. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„Satz 1“ durch „Satz 2“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Gesundheitsämter sind
berechtigt, zur Erfüllung der Auf-
gaben nach den §§ 10 und 11 von
den Meldebehörden, Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schu-
len die Namen, den Geburtstag,
die Anschrift und die Staatsange-
hörigkeit der Kinder eines Jahr-
gangs zu erheben, von den Melde-
behörden darüber hinaus auch der
Neugeborenen eines bestimmten
Zeitraums.“

c) In Abs. 4 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 98)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Mai 2011
(GVBl. I S. 208),“ eingefügt.

13. In § 19 Satz 1 wird nach dem Komma
das Wort „zuletzt“ eingefügt und
wird die Angabe „21. März 2005
(GVBl. I S. 229)“ durch „9. Juli 2009
(GVBl. I S. 253)“ ersetzt.

14. In § 21 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe
„und 2“ gestrichen.

15. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird nach der Angabe
„§ 20 Abs. 7 Satz 1,“ die Angabe
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„§ 23 Abs. 8 Satz 1 und 2,“ einge-
fügt, wird das Komma nach der
Angabe „§ 32 Satz 1“ durch das
Wort „und“ ersetzt und wird die
Angabe „§ 64 Abs. 1 Satz 2“ ge-
strichen.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die für den öffentlichen
Gesundheitsdienst zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zustän-
dige Minister wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Stan-
dards für den landeseinheitlichen
Vollzug gesetzlicher Vorgaben zu
bestimmen. Standards können ins-
besondere bestimmt werden für
die

1. Entwicklung, Weiterentwick-
lung und Anwendung landes-
einheitlicher Qualitätsanfor-
derungen,

2. Aufbereitung und Übermitt-
lung von Daten,

3. Informationstechnologie und

4. Aus-, Fort- und Weiterbildung
der Bediensteten.“

16. In § 24 Satz 2 wird die Angabe
„2012“ durch „2020“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung der Hessischen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für

Rettungssanitäterinnen und
Rettungssanitäter

In § 3 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Rettungssanitäterinnen und Rettungssani-
täter vom 5. Mai 2011 (GVBl. I S. 233)
wird die Angabe „§ 16 Abs. 4 Satz 1“
durch „§ 16 Abs. 2“ und die Angabe
„24. März 2010 (GVBl. I S. 123)“ durch
„7. September 2012 (GVBl. S. 271)“ er-
setzt. 

Artikel 3

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch Art. 2 die Hessische Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für Ret-
tungssanitäterinnen und Rettungssanitä-
ter geändert wird, bleibt die Befugnis der
zuständigen Stellen, die Verordnung
künftig zu ändern oder aufzuheben, un-
berührt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013
in Kraft. Abweichend hiervon tritt Art. 1
Nr. 16 am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

2) Ändert FFN 322-134

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 7. September 2012

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r  

B o u f f i e r G r ü t t n e r
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Artikel 1

Das Hessische Kindergesundheits-
schutz-Gesetz vom 14. Dezember 2007
(GVBl. I S. 856) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 und 2 werden wie folgt ge-
fasst:

„(1) Zur Verbesserung der ge-
sundheitlichen Vorsorge ist für alle
in Hessen wohnhaften Kinder die
Teilnahme an den Früherkennungs-
untersuchungen U 1 bis U 9 nach
Buchst. B der Richtlinien des Bun-
desausschusses der Ärzte und
Krankenkassen über die Früher-
kennungsuntersuchungen von
Krankheiten bei Kindern bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres
(Kinder-Richtlinien) in der Fassung
vom 26. April 1976 (Beilage Nr. 28
zum BAnz. Nr. 214 vom 11. Novem-
ber 1976), zuletzt geändert am 
16. Dezember 2010 (BAnz. Nr. 40
vom 11. März 2011), in der jeweils
geltenden Fassung verbindlich. Die
Personensorgeberechtigten haben
die Teilnahme an den Untersuchun-
gen sicherzustellen.

(2) Die Vorschriften über einen
Anspruch versicherter Kinder auf
Durchführung der Früherkennungs-
untersuchungen nach § 26 Abs. 1
und 2 des Fünften Buchs Sozialge-
setzbuch vom 20. Dezember 1988
(BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21. Juli
2012 (BGBl. I S. 1613), in Verbin-
dung mit § 25 Abs. 4 Satz 2 des
Fünften Buchs Sozialgesetzbuch
und der Anlage 2 der Kinder-Richt-
linien sowie die auf diese Untersu-
chungen anwendbaren Vorschriften
des Abschnitts 2 des Gendiagnos-
tikgesetzes vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2529, 3672) bleiben un-
berührt. Darüber hinaus können

weitere Früherkennungsuntersu-
chungen auf behandelbare Stoff-
wechsel- und Hormonerkrankun-
gen den Personensorgeberechtig-
ten angeboten werden. Der Beirat
nach § 3 Abs. 6 legt den Umfang
dieser zusätzlichen Früherken-
nungsuntersuchungen fest.“

b) Die Abs. 3 und 4 werden aufgeho-
ben.

2. In § 2 wird die Angabe „20. Juli 2007
(BGBl. I S. 1574)“ durch „28. Juli 2011
(BGBl. I S. 1622)“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Hessische Kindervorsorgezen-
trum führt die Laboruntersuchun-
gen nach § 1 Abs. 2 durch und
wirkt durch Information der Perso-
nensorgeberechtigten auf die Teil-
nahme hin.“

b) In Abs. 3 und 4 wird die Angabe
„und 4“ jeweils gestrichen.

c) In Abs. 5 Satz 2 wird nach der An-
gabe „§ 11 der Anlage“ die Angabe
„2“ eingefügt.

d) In Abs. 6 Satz 1 werden nach dem
Wort „Datenschutzbeauftragten“ ein
Komma und die Wörter „der hessi-
schen Jugendämter“ eingefügt.

4. § 4 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

5. In § 5 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„und 4“ gestrichen.

6. In § 6 Abs. 2 wird die Angabe „2012“
durch „2017“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Art. 1 Nr. 6 am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

*) Ändert FFN 351-80

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 7. September 2012

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r  

B o u f f i e r G r ü t t n e r

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Kindergesundheitsschutz-Gesetzes*)

Vom 7. September 2012



276 Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 19. September 2012

Aufgrund

1. des § 70 Satz 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember 2009
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 2012
(GVBl. S. 227),

2. des § 233a des Hessischen Beamtenge-
setzes vom 11. Januar 1989 (GVBl. I 
S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. November 2010 (GVBl. I 
S. 410), in Verbindung mit § 7 Abs. 1
Satz 1 der Nebentätigkeitsverordnung
in der Fassung vom 21. September
1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. November 1998
(GVBl. I S. 492),

3. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010), geändert durch Gesetz vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160),

verordnet die Ministerin für Wissenschaft
und Kunst, soweit die Zuständigkeit zur
Festsetzung des Nutzungsentgeltes nach
§ 7 Abs. 1 Satz 1 der Nebentätigkeitsver-
ordnung übertragen wird, im Einverneh-
men mit dem Minister der Finanzen:

Artikel 1 

Die Nutzungsentgeltverordnung für
Hochschulen vom 27. November 2000

(GVBl. I S. 534), geändert durch Verord-
nung vom 8. Januar 2007 (GVBl. I S. 204),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Zuständigkeit
der oder des Dienstvorgesetzten

Die Präsidentin oder der Präsident
der Hochschule entscheidet als Dienst-
vorgesetzte oder -vorgesetzter nach 
§ 38 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes über

1. die Genehmigung und deren Wi-
derruf nach § 1,

2. die Festsetzung des Nutzungsent-
gelts und 

3. den Widerspruch gegen die Festset-
zung des Nutzungsentgelts.“

2. In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2012“
durch „2017“ ersetzt.

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 70-215

Zweite Verordnung
zur Änderung der Nutzungsentgeltverordnung für Hochschulen�*)

Vom 15. August 2012

Wiesbaden, den 15. August 2012

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n
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Aufgrund des § 65 Satz 1 Nr. 1 bis 6
und des § 66 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 Buchst. c
und Nr. 5 bis 10, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 126 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, 
§ 127 Abs. 1 und den §§ 128  und 129
Abs. 1 des Bundesberggesetzes vom 
13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585), und jeweils in Verbin-
dung mit § 68 Abs. 1 und § 176 Abs. 3
Satz 2 des Bundesberggesetzes sowie 
§ 19 Nr. 2 der Delegationsverordnung
vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 859),
geändert durch Gesetz vom 28. März
2012 (GVBl. S. 50), verordnet die Ministe-
rin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz:

ERSTER TEIL

Vorschriften für Betriebe

§ 1

Geltungsbereich

Diese Bergverordnung gilt für Tätig-
keiten und Einrichtungen, die der Berg-
aufsicht nach § 69 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit § 126 Abs. 1 und 2, § 127 Abs. 1
und den §§ 128 und 129 Abs. 1, des Bun-
desberggesetzes unterliegen.

§ 2

Verkehrssprache

Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer hat für Einrichtungen, in denen
Personen mit unterschiedlicher Mutter-
sprache beschäftigt werden, eine einheit-
liche Verkehrssprache festzulegen und si-
cherzustellen, dass

1. nur Beschäftigte ohne ständige Auf-
sicht arbeiten dürfen, die in der Ver-
kehrssprache gegebene Weisungen
richtig auffassen und sich in dieser
Sprache eindeutig verständlich ma-
chen können und

2. mindestens eine anwesende verant-
wortliche oder weisungsberechtigte
Person die Verkehrssprache beherrscht
und sich in Wort und Schrift in der
deutschen Sprache verständigen kann.

§ 3

Anwendung des
Standes der Technik

Bei der Errichtung, dem Betreiben und
den Prüfungen von Einrichtungen, Anla-

gen und Arbeitsmitteln ist der Stand der
Technik zu berücksichtigen.

§ 4

Betreten des Betriebsgeländes,
Sicherung von Einrichtungen

(1) Tagesöffnungen von Grubenbauen,
das Betriebsgelände und übertägige Ein-
richtungen sind gegen unbeabsichtigtes
Betreten entsprechend der Gefahrenlage
zu sichern.

(2) Die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer hat betriebsunkundige Personen,
denen das Betreten des Betriebsgeländes
gestattet wird und die sich selbst oder an-
dere Personen beim Betreten des Be-
triebsgeländes gefährden können, über
die Gefahren zu belehren oder, soweit er-
forderlich, von einer betriebs- und sach-
kundigen Person begleiten zu lassen.

§ 5

Überwachungsbedürftige Anlagen

(1) Überwachungsbedürftige Anlagen
im Sinne dieses Teils sind die in § 1 Abs. 2
der Betriebssicherheitsverordnung vom
27. September 2002 (BGBl. I S. 3777), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. No-
vember 2011 (BGBl. I S. 2178), genannten
Anlagen, soweit die Betriebssicherheits-
verordnung nach deren § 1 Abs. 4 für die-
se Anlagen nicht gilt. Anlagen für die La-
gerung oder Abfüllung entzündlicher,
leichtentzündlicher oder hochentzündli-
cher Flüssigkeiten zur Verwendung unter
Tage sind auch dann überwachungsbe-
dürftig, wenn sie unterhalb der Mengen-
schwellen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Be-
triebssicherheitsverordnung liegen; dies
gilt nicht für Kleingebinde bei der Ver-
wendung.

(2) Die Errichtung und der Betrieb
überwachungsbedürftiger Anlagen

1. über Tage, die in § 13 Abs. 1 Satz 1 
der Betriebssicherheitsverordnung ge-
nannt sind und nicht unter § 13 Abs. 1
Satz 2 der Betriebssicherheitsverord-
nung fallen,

2. unter Tage

bedürfen der Genehmigung durch die zu-
ständige Behörde. Die Genehmigung ist
schriftlich zu beantragen. Dem Antrag
sind beizufügen

1. eine Beschreibung der Anlage unter
Angabe der zur Beurteilung relevan-
ten technischen Daten,

2. ein Lageplan,

3. der Plan über die Prüfungen nach § 17
Abs. 3 Satz 3 der Allgemeinen Bundes-

*) FFN 53-60
1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Infor-
mationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geän-
dert durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. Novem-
ber 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.

Hessische Bergverordnung�*)1)

Vom 30. August 2012



278 Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 19. September 2012

bergverordnung vom 23. Oktober 1995
(BGBl. I S. 1466), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Februar 2012
(BGBl. I S. 212), und dessen sicher-
heitstechnische Bewertung durch eine
außerbetriebliche Sachverständige oder
einen außerbetrieblichen Sachverstän-
digen und

4. die Stellungnahme einer oder eines
außerbetrieblichen Sachverständigen,
aus der hervorgeht, inwieweit die Auf-
stellung, die Bauart und die Betriebs-
weise der Anlage den Anforderungen
nach Satz 4 entsprechen.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
von der überwachungsbedürftigen Anla-
ge Gefahren für Personen oder Sachen
ausgehen, insbesondere

1. sicherheitsrelevante Anlagen des
Bergbaubetriebs beeinträchtigt wer-
den können oder

2. aufgrund der Gegebenheiten des
Bergbaubetriebs die Sicherheit, In-
standhaltung und Prüfung der überwa-
chungsbedürftigen Anlage nicht ge-
währleistet ist.

(3) Überwachungsbedürftige Anlagen,
die nicht nach Abs. 2 Satz 1 einer Geneh-
migung bedürfen, sind der zuständigen
Behörde schriftlich anzuzeigen. Der An-
zeige sind die Unterlagen nach Abs. 2
Satz 3 Nr. 1 bis 3 beizufügen.

(4) Für die Durchführung von Prüfun-
gen vor Inbetriebnahme und nach Ände-
rungen sowie von regelmäßigen Prüfun-
gen gelten die §§ 14, 15 und 17 der 
Betriebssicherheitsverordnung entspre-
chend. Bei der Festlegung von Prüffristen
sind besondere Beanspruchungen der
Anlagen, insbesondere durch klimatische
Verhältnisse in untertägigen Betrieben,
das Zusammentreffen mehrerer sicher-
heitsrelevanter Einrichtungen sowie er-
hebliche Auswirkungen bei Schadensfäl-
len in untertägigen Betrieben zu berück-
sichtigen.

§ 6

Jahresrevision der unter Tage
eingesetzten elektrischen Anlagen

und Arbeitsmittel

(1) Elektrische Anlagen und Arbeits-
mittel einschließlich der tragbaren oder
fahrbaren elektrischen Kleingeräte, die
unter Tage eingesetzt werden, müssen
jährlich mindestens einmal durch außer-
betriebliche Sachverständige geprüft
werden (Jahresrevision). Die Jahresrevisi-
on kann auch durch Fachkräfte, die auf-
grund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse
und Erfahrungen in der Elektrotechnik
sowie aufgrund von Kenntnissen der
maßgeblichen Sicherheitsvorschriften die
elektrischen Anlagen und Arbeitsmittel
beurteilen und mögliche Gefahren erken-
nen können, erfolgen; in diesem Fall ist
die Jahresrevision durch eine außerbe-
triebliche Sachverständige oder einen au-
ßerbetrieblichen Sachverständigen stich-

probenartig zu überprüfen. Die Jahresre-
vision ist in den Plan über die systemati-
sche Prüfung nach § 17 Abs. 3 der Allge-
meinen Bundesbergverordnung aufzu-
nehmen. Der Zeitraum zwischen zwei
Prüfungen darf nicht mehr als 15 Monate
betragen. Die zuständige Behörde kann
Ausnahmen von dem Erfordernis einer
Jahresrevision zulassen, wenn alle unter
Tage eingesetzten elektrischen Anlagen
ausschließlich der Beleuchtung dienen; 
§ 23 bleibt unberührt.

(2) Für elektrische Anlagen und elek-
trische Betriebsmittel über Tage, die bei
Untrennbarkeit der Arbeits- und Betriebs-
vorgänge funktionell und sicherheitstech-
nisch mit denen unter Tage unmittelbar
zusammenhängen, gilt Abs. 1 entspre-
chend.

ZWEITER TEIL

Anforderungen an Betriebsanlagen

Erster Abschnitt

Bohrungen

§ 7

Anforderungen an die 
Erstellung von Bohrungen

Bei der Aufsuchung und Gewinnung
von Bodenschätzen mit von über Tage aus
angesetzten Bohrungen und bei von über
Tage aus angesetzten Bohrungen nach 
§ 127 Abs. 1 des Bundesberggesetzes sind
die in der Anlage genannten Mindestan-
forderungen einzuhalten.

§ 8

Anforderungen an die
Sicherung von Bohrungen

(1) Bohrungen nach § 7, mit denen
gas- oder flüssigkeitsführende Gebirgs-
schichten oder Hohlräume angebohrt
wurden, müssen, solange sie offen oder
noch nicht als Förderbohrung komplet-
tiert worden sind, überwacht und mit Ab-
sperreinrichtungen versehen werden.
Speicher- und Förderhorizonte sind ge-
genüber den angrenzenden Schichten
dauerhaft abzudichten. Die Funktionsfä-
higkeit der Abdichtung ist durch geeigne-
te Messungen zu kontrollieren.

(2) Mit der Beaufsichtigung von Boh-
rungen, die mit Absperreinrichtungen
ausgerüstet werden müssen, dürfen nur
Personen beauftragt werden, die erfolg-
reich an einer Schulung zur Verhütung
und Bekämpfung von Ausbrüchen (Bohr-
lochkontrolle) teilgenommen haben. Die
Schulung ist nach spätestens zwei Jahren
zu wiederholen. Die Zertifikate über die
erfolgreiche Teilnahme an der Schulung
sind der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen. Die sonstigen an diesen
Bohrungen beschäftigten Personen sind
über das Verhalten bei Ausbrüchen zu
unterweisen.

Anlage
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§ 9

Anforderungen an Förderbohrungen,
Sicherheitseinrichtungen für
Versenkbohrungen und die 

Sicherung stillliegender Bohrungen

(1) Die Bohrlochverschlüsse von För-
derbohrungen müssen dicht schließen.
Der Bohrlochkopf muss so ausgelegt sein,
dass er dem höchsten zu erwartenden
Kopfdruck standhält. Die für den Bohr-
lochverschluss und den Förderstrang ver-
wendeten Werkstoffe müssen gegen Kor-
rosion durch die zu fördernden Stoffe wi-
derstandsfähig sein.

(2) Am Bohrlochkopf müssen Absperr-
einrichtungen vorhanden sein, mit denen
der Förderstrom jederzeit zuverlässig un-
terbrochen werden kann. Wird neben
dem Förderstrang auch ein Ringraum
zum Fördern oder Einleiten benutzt, muss
der Förderstrom auch im Ringraum unter-
brochen werden können.

(3) Am Bohrlochkopf müssen Messein-
richtungen eingebaut sein, die den Druck
im Förderstrang und im Förderringraum
ständig anzeigen.

(4) Bei unter innerem Überdruck ste-
henden Versenkbohrungen müssen die
Injektionsrohrtour oder der Bohrlochkopf
mit Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet
sein, die ein Zurückfließen der in die Boh-
rung eingeleiteten Stoffe verhindern.

(5) Stillliegende Bohrungen müssen
verschlossen und gegen Eingriffe Unbe-
fugter gesichert sein. Stehen diese Boh-
rungen unter Druck oder kann sich in ih-
nen ein Druck aufbauen, sind die Dicht-
heit des Bohrlochverschlusses und das
Druckverhalten zu überwachen.

(6) Vor der Einleitung von festen, flüs-
sigen oder gasförmigen Stoffen in Förder-,
stillliegende oder Versenkbohrungen,
sind die mit dem Einsatz dieser Stoffe ver-
bundenen Gefährdungen zu beurteilen
und die gegebenenfalls erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen festzulegen.

(7) Für Arbeiten in Förderbohrungen,
Versenkbohrungen und stillliegenden
Bohrungen, bei denen Ausbrüche nicht
auszuschließen sind, gilt § 8 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 entsprechend.

§ 10

Anforderungen an Anlagen

(1) Anlagen für die Erstellung sowie
die Aufwältigung und Behandlung von
Bohrungen nach § 7 dürfen nur auf geeig-
netem Untergrund errichtet werden. So-
weit für diese Anlagen eine Gründung er-
forderlich ist, ist die statische Berechnung
für diese Gründung von einer oder einem
außerbetrieblichen Sachverständigen zu
prüfen.

(2) Anlagen nach Abs. 1 dürfen nur er-
richtet und in Betrieb genommen werden,
wenn deren Festigkeit und Standsicher-
heit für die bei dem jeweiligen Vorhaben
zu erwartenden Belastungen nachgewie-
sen sind.

§ 11

Prüfung vor Errichtung und
Inbetriebnahme sowie

regelmäßige Prüfungen

Anlagen nach § 10, insbesondere de-
ren Tragwerke und maschinelle Ausrüs-
tungen, sind vor der Errichtung und Inbe-
triebnahme und nach jeder wesentlichen
Änderung oder Instandsetzung mindes-
tens aber alle vier Jahre von einer oder
einem außerbetrieblichen Sachverständi-
gen zu prüfen; weitergehende Anforde-
rungen nach anderen Rechtsvorschriften
bleiben unberührt. Tragwerke und ma-
schinelle Ausrüstungen der Anlagen sind
an jedem Aufstellungsort vor Inbetrieb-
nahme und zusätzlich mindestens halb-
jährlich von einer verantwortlichen Per-
son auf ihren betriebssicheren Zustand zu
prüfen. Die Prüfungen nach Satz 1 und 2
sind bei Bohrungen nach § 127 Abs. 1 des
Bundesberggesetzes in das Betriebsbuch
nach § 12, ansonsten in den Plan über die
systematische Prüfung nach § 17 Abs. 3
Satz 3 der Allgemeinen Bundesbergver-
ordnung aufzunehmen.

§ 12

Betriebsbuch

(1) Für ortsveränderliche Anlagen
nach § 10 Abs. 1 ist ein Betriebsbuch an-
zulegen, das folgende Unterlagen und
Nachweise enthalten muss:

1. Erklärungen der Herstellerin oder des
Herstellers mit den zugehörigen Un-
terlagen, Genehmigungen, Zulassun-
gen und Gutachten,

2. Nachweise über die Eignung der am
Gerüst verwendeten Abseilvorrich-
tung,

3. Verzeichnis der zur Bohranlage gehö-
rigen Ausrüstung,

4. Herstellerbescheinigungen über die
am Gerüst verwendeten Seile,

5. Berichte über die Ergebnisse der Prü-
fungen,

6. Angaben über die Beseitigung von
Mängeln, die bei Prüfungen festge-
stellt wurden,

7. Bescheinigungen über an der Bohran-
lage vorgenommene Schweißarbeiten
und Instandsetzungsarbeiten an tra-
genden Teilen,

8. schriftliche Anweisungen für die Mon-
tage und

9. Angaben über Zeit und Ort eines je-
den Einsatzes.

(2) Das Betriebsbuch ist am jeweiligen
Aufstellungsort der Anlage oder an einer
anderen den verantwortlichen Personen
zugänglichen Stelle in der Nähe des Auf-
stellungsortes aufzubewahren.

(3) Das Betriebsbuch ist bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Beendigung
des Betriebs der Anlage aufzubewahren.
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Zweiter Abschnitt

Schacht- und Schrägförderanlagen

§ 13

Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt gilt für

1. Schachtförderanlagen einschließlich
Abteufanlagen,

2. Befahrungsanlagen,

3. Hilfsfahranlagen, Fahrtrume sowie
Notfahranlagen beim Abteufen,

4. Bühnen und Greiferanlagen und

5. Winden,

die in Schächten eingebaut werden.

§ 14

Genehmigung

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die
Vornahme von Änderungen von Anlagen
nach § 13 bedürfen der Genehmigung
durch die zuständige Behörde. Als Ände-
rung gilt nicht das Auswechseln von An-
lagenteilen und Betriebsmitteln gegen
solche gleicher Bauart.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn

1. die Anlage nach dem Stand der Tech-
nik, insbesondere den Technischen
Anforderungen an Schacht- und
Schrägförderanlagen so beschaffen ist,
dass sie den im Bergwerksbetrieb auf-
tretenden Beanspruchungen gewach-
sen ist und Leben und Gesundheit von
Personen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung und Überwachung der
Anlage nicht gefährdet werden und
dies durch Unterlagen, die durch eine
außerbetriebliche Sachverständige oder
einen außerbetrieblichen Sachverstän-
digen geprüft worden sind, nachge-
wiesen wird und

2. die Prüfbescheinigungen nach § 15
vorliegen.

Das Verfahren zur Zulassung des Be-
triebsplanes nach § 55 Abs. 1 des Bundes-
berggesetzes bleibt davon unberührt.

§ 15

Prüfbescheinigungen für 
besondere Einrichtungen

Folgende Einrichtungen, Betriebsmit-
tel und Anlagenteile dürfen für Anlagen
nach § 13 nur verwendet werden, wenn
deren Eignung für den Einsatzzweck von
einer oder einem außerbetrieblichen
Sachverständigen geprüft und eine Prüf-
bescheinigung unter Angabe der Prüfer-
gebnisse und Einsatzbeschränkungen
ausgestellt wurde:

1. Fahrtregler,

2. Bremsapparate (Bremskrafterzeuger
mit zugehörigen Betätigungs- und
Steuereinrichtungen), ausgenommen
Bremsapparate mit gewichts- oder fe-
derbetätigten, nicht regelbaren Fahr-
bremsen und getrennt angeordneten
Sicherheitsbremsen,

3. Klemmkauschen, Karabinerhaken und
Wirbel als Teile von Zwischengeschir-
ren,

4. Geschwindigkeitsüberwachungseinrich-
tungen, ausgenommen solche Systeme
an ausschließlich von Hand bedienten
Anlagen, die von der Erfassung bis zur
Auslösung redundant und unabhängig
voneinander, ohne programmierbare
elektronische Systeme ausgeführt sind,
und deren ordnungsgemäße Wirkung
beider Auslösewege unabhängig von-
einander prüfbar ist,

5. Bremsbeläge,

6. Treibscheibenfutter und

7. Seilscheibenfutter.

§ 16

Inbetriebnahme

(1) Die Inbetriebnahme neu errichteter
oder geänderter Anlagen nach § 13 oder
von Teilen davon darf erst erfolgen, wenn
eine Abnahmeprüfung durch eine außer-
betriebliche Sachverständige oder einen
außerbetrieblichen Sachverständigen nach
Maßgabe des § 17 durchgeführt worden
ist und die oder der Sachverständige be-
scheinigt hat, dass die Anlage entspre-
chend der Genehmigung nach § 14 er-
richtet oder geändert worden ist und ge-
gen den Betrieb keine sicherheitstechni-
schen Bedenken bestehen. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die Wiederinbetriebnahme
von Anlagen nach mehr als einmonatiger
Einstellung des Betriebs, wenn die regel-
mäßigen Prüfungen nach § 21 nicht wei-
ter durchgeführt worden sind. 

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen An-
lagen vor der Abnahmeprüfung nach § 17
probeweise betrieben werden, wenn eine
verantwortliche Person an der Anlage an-
wesend ist und die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen getroffen worden sind.

(3) Abweichend von Abs. 1 dürfen 

1. nicht ortsfeste Befahrungs- und Hilfs-
fahranlagen,

2. ortsfeste Befahrungs- und Hilfsfahran-
lagen, die für den jeweiligen Einsatz-
fall zusammengebaut werden müssen,

erst in Betrieb genommen werden, wenn
an Stelle der Abnahmeprüfung nach § 17
die für den Einsatzfall von der zuständi-
gen Behörde festgelegten Prüfungen
durchgeführt worden sind, in den Fällen
der Nr. 1 nach Aufstellung der Anlage auf
dem vorher bestimmten Standort.
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§ 17

Abnahmeprüfung durch 
Sachverständige

(1) Die Abnahmeprüfung nach § 16
Abs. 1 muss sich auf

1. Förder- und Abteufgerüste, Funda-
mente und Verlagerungen von Förder-
maschinen und Förderhaspel, Verlage-
rungen von Führungs- und Reibseilen
sowie Verlagerungen von Seil- und
Ablenkscheiben,

2. zur Seilfahrt oder Förderung dienende
Einbauten und Vorrichtungen in
Schächten und an ihren Zugängen,

3. den mechanischen Teil von Förderma-
schinen, Förderhaspeln und Winden
mit zugehörigen Sicherheitseinrichtun-
gen,

4. den elektrischen Teil von Förderma-
schinen, Förderhaspeln und Winden
mit zugehörigen Sicherheitseinrichtun-
gen,

5. alle übrigen elektrischen Anlagen ein-
schließlich der Schachtüberwachungs-
und Signalanlagen und der Einrichtun-
gen für automatischen Betrieb und

6. Seile, Seileinbände, Zwischengeschir-
re, Unterseil- und Bühnenaufhängun-
gen, Fördermittel, Gegengewichte,
Bühnenanlagen

erstrecken.

(2) Der bauliche Zustand von Abteuf-
gerüsten ist nach jedem Standortwechsel
vor der Inbetriebnahme durch eine außer-
betriebliche Sachverständige oder einen
außerbetrieblichen Sachverständigen zu
prüfen; dazu gehört auch die Prüfung ein-
zelner Teile vor dem Zusammenbau des
Gerüstes.

§ 18

Bescheinigung über
Werkstoffprüfungen, 
Referenzmessungen

(1) Es dürfen nur

1. Seile aufgelegt,

2. Unterseile angehängt,

3.

a) Zwischengeschirre, Unterseilaufhän-
gungen und Teile davon, ausge-
nommen Seilklem men, nicht selbst-
klemmende Kauschen, Schrauben
und Nieten,

b) tragende Teile von Fördermitteln
und Gegengewichten und

c) Seilscheibenachsen, Bremsbelege
und Seile

eingebaut werden, wenn der Unterneh-
merin oder dem Unternehmer Bescheini-
gungen über Werkstoffprüfungen vorlie-
gen.

(2) Durch eine außerbetriebliche Sach-
verständige oder einen außerbetriebli-
chen Sachverständigen ist festzulegen, ob

und gegebenenfalls innerhalb welcher
Frist nach dem Einbau der Seilscheiben-
achsen eine Referenzmessung für spätere
Volumenprüfungen im Rahmen der regel-
mäßigen Prüfungen nach § 21 vorzuneh-
men ist.

§ 19

Auflegen und Einhängen
von Seilen und Erneuern

von Seileinbänden

(1) Von jeder angelieferten Förder-
oder Bühnenseillänge muss beim Aufle-
gen ein mindestens drei Meter langes Be-
legstück abgetrennt und genau bezeich-
net werden. Dieses Seilstück ist, vor Kor-
rosion und mechanischer Beschädigung
geschützt, bis zum Ablauf von einem Mo-
nat nach Beendigung der Verwendung
der Seillänge als Förder- oder Bühnenseil
aufzubewahren.

(2) An Förder- oder Bühnenseilen, bei
denen die Bescheinigung über die Werk-
stoffprüfung nach § 18 Abs. 1 für den Ein-
zeldraht älter als drei Jahre ist, muss vor
dem Auflegen an einem Probestück des
Seils eine erneute Einzeldrahtprüfung zur
Ermittlung der Seilsicherheit durchge-
führt werden.

(3) Förderseile müssen nach dem Auf-
legen, Erneuern von Seileinbänden mit
Kauschen und Seilklemmen und dem
kürzeren Einbinden von Seilen mit Kau-
schen und Seilklemmen vor Beginn oder
Wiederbeginn des Betriebes probeweise
gefahren werden. Dies kann mit allmäh-
lich steigender und muss schließlich mit
der betriebsüblichen Belastung der För-
dermittel erfolgen. Für Unterseile gilt Satz 1
und 2 mit der Maßgabe, dass die Belas-
tung der Fördermittel entfallen kann.

(4) Bei doppeltrümigen Anlagen sind
die Förderseile wechselseitig zu kürzen.

(5) Beim Treiben während der Erpro-
bung von Seilen und Seileinbänden darf
sich niemand im Schacht aufhalten.

(6) Seile und Zwischengeschirre von
Bühnen- und Windenanlagen sind nach
dem Einbau unter Last eine kurze Strecke
zu verfahren und anschließend zu prüfen.

(7) Die Maßnahmen nach den Abs. 1
und 4 bis 6 müssen nach Weisung der für
die Anlage verantwortlichen Person
durchgeführt werden. Beim Auflegen,
Einhängen und Ablegen von Seilen muss
diese ständig anwesend sein.

(8) Bühnen-, Winden- und Förderseile
von Anlagen, deren Fördermittel be-
triebsmäßig aufgesetzt werden kann oder
deren Förderseile auf andere Weise be-
triebsmäßig entlastet werden, müssen in
regelmäßigen Zeitabständen mindestens
einen Meter über dem Einband abge-
trennt und neu eingebunden werden. Die
Zeitabstände legt die oder der außerbe-
triebliche Sachverständige auf Grundlage
der regelmäßigen Prüfungen der Seile
nach § 21 entsprechend dem Prüfbefund
und den betrieblichen Beanspruchungen
fest.
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(9) Förderseile von Abteufanlagen
müssen viermal jährlich in Abständen von
längstens 15 Wochen mindestens einen
Meter über der Schlittentragklemme oder,
wenn sie nicht schlittengeführt sind, ei-
nen Meter über dem Einband abgetrennt
und neu eingebunden werden.

(10) Bei Seilen von Abteufanlagen ist
von dem an der Trennstelle liegenden Teil
des nach Abs. 9 abgetrennten Seilstücks
an einem Probestück die reduzierte
Bruchkraft zu ermitteln. Bei den Seilen
der übrigen in Abs. 8 genannten Anlagen
ist die reduzierte Bruchkraft nur zu ermit-
teln, wenn die oder der außerbetriebliche
Sachverständige eine Prüfung für erfor-
derlich hält.

§ 20

Seilaufliegezeiten

(1) Förderseile zur Seilfahrt und
Schachtbefahrung sowie Bühnenseile bei
Arbeiten im Schacht dürfen nicht mehr
benutzt werden, wenn Anzeichen dafür
festgestellt worden sind, dass die beim
Auflegen vorhandene ermittelte Bruch-
kraft der Seile um mehr als 15 Prozent
vermindert ist.

(2) Greiferseile dürfen nicht mehr be-
nutzt werden, wenn Anzeichen dafür fest-
gestellt worden sind, dass die rechneri-
sche Bruchkraft um mehr als 15 Prozent
vermindert ist. Greiferseile dürfen höchs-
tens sechs Monate lang aufliegen.

(3) Unterseile dürfen nicht mehr be-
nutzt werden, wenn Anzeichen dafür fest-
gestellt worden sind, dass die rechneri-
sche Bruchkraft um mehr als 30 Prozent
vermindert ist; eine fünffache Sicherheit
gegenüber dem Eigengewicht darf dabei
nicht unterschritten werden.

(4) Führungs- und Reibseile dürfen
nicht mehr benutzt werden, wenn Anzei-
chen dafür festgestellt worden sind, dass

1. die rechnerische Bruchkraft um mehr
als 15 Prozent oder

2. der metallische Querschnitt der Au-
ßendrähte um mehr als 40 Prozent

vermindert ist.

Führungsseile in verschlossener Machart
und Spirallitzenmachart, an denen ein äu-
ßerer Drahtbruch festgestellt worden ist,
dürfen nur weiterverwendet werden,
wenn eine außerbetriebliche Sachver-
ständige oder ein außerbetrieblicher
Sachverständiger die weitere Verwen-
dung als unbedenklich bescheinigt hat.

§ 21

Regelmäßige Prüfungen

(1) Schacht- und Schrägförderanlagen
sind mindestens einmal jährlich, höchs-
tens im Abstand von 13 Monaten hin-
sichtlich aller Anlagenteile einschließlich
der elektrischen Anlagenteile sowie der
Signal- und Steueranlagen von außerbe-

trieblichen Sachverständigen zu prüfen.
Abweichend von Satz 1 sind Fahrtregler
halbjährlich, höchstens im Abstand von
sieben Monaten zu prüfen.

(2) Förderseile mit mehr als 400 Trei-
ben pro Tag sind spätestens sechs Monate
nach dem Auflegen, sonstige Förder-,
Bühnen- oder Windenseile spätestens ein
Jahr nach dem Auflegen und Unter- oder
Führungsseile spätestens zwei Jahre nach
dem Einhängen erstmals durch eine 
außerbetriebliche Sachverständige oder
einen außerbetrieblichen Sachverständi-
gen prüfen zu lassen. Nach dem Befund
einer vorgenommenen Prüfung legt die
oder der außerbetriebliche Sachverständi-
ge den Zeitpunkt der nachfolgenden Prü-
fung fest. Förderseile sind zusätzlich mag-
netinduktiv zu prüfen; den Zeitpunkt für
die erste Prüfung legt die oder der außer-
betriebliche Sachverständige fest, für die
folgenden Prüfungen gilt Satz 2 entspre-
chend.

(3) Werden bei der Prüfung von Seilen
außergewöhnliche Veränderungen, insbe-
sondere Drahtbrüche, Korrosion oder Ver-
formungen festgestellt, so ist diese Seil-
strecke unverzüglich durch eine außerbe-
triebliche Sachverständige oder einen 
außerbetrieblichen Sachverständigen prü-
fen zu lassen.

§ 22

Betriebsbuch, Registriergeräte

(1) Für Anlagen nach § 13 ist ein Be-
triebsbuch zu führen.

(2) In das Betriebsbuch sind alle we-
sentlichen Angaben über den betriebs-
technischen und sicherheitlichen Zustand
der Anlage aufzunehmen.

(3) Das Betriebsbuch ist bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach Beendigung
des Betriebes der Anlage aufzubewahren.
Abweichend von Satz 1 können Beschei-
nigungen über Werkstoffprüfungen, ins-
besondere für Seile, Unterseile, Zwi-
schengeschirre, Unterseilaufhängungen,
Fördermittel, Gegengewichte und Brems-
beläge, sowie das Ergebnis der Seilschei-
benachsenprüfung bereits aus dem Be-
triebsbuch entfernt werden, wenn die be-
treffenden Teile ausgemustert sind.

(4) Aufzeichnungen der Registrierge-
räte müssen wenigstens sechs Monate
lang aufbewahrt werden.

DRITTER TEIL

Zulassung von Ausnahmen,
Bußgeldvorschriften

§ 23

Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann auf An-
trag Ausnahmen von den Anforderungen
dieser Verordnung zulassen, sofern die
Schutzziele der Bestimmungen auf ande-
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re Weise entsprechend dem Stand der
Technik mindestens gleichwertig gewähr-
leistet werden.

§ 24

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 145
Abs. 3 Nr. 2 des Bundesberggesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine Prüfung nach § 6 Abs. 1 Satz 1,
auch in Verbindung mit Abs. 2, § 11
Satz 1 oder 2, nach § 16 Abs. 1 oder 3
oder § 21 Abs. 1, 2 oder 3 nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise vornehmen lässt,

2. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, nicht oder
nicht ordnungsgemäß geschulte Perso-
nen beauftragt,

3. den Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten nach § 12 oder § 22
Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise nachkommt oder

4. entgegen § 14 Abs. 1 ohne Genehmi-
gung eine Anlage nach § 13 errichtet,
betreibt oder ändert.

VIERTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 25

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. Die Allgemeine Bergverordnung für
das Land Hessen vom 6. Juni 1969
(StAnz. S. 1075), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 20. Juni 2002
(GVBl. I S. 342)2),

2. die Tiefbohrverordnung vom 3. August
1981 (StAnz. S. 1696, 1983 S.1282), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232)3),

3. die Seismik-Bergverordnung vom 1. Sep-
tember 1986 (StAnz. S. 1788), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Juli
1997 (GVBl. I S. 232)4),

4. die Bergverordnung über den arbeits-
sicherheitlichen und den betriebsärzt-
lichen Dienst vom 11. März 1999
(GVBl. I S. 210)5),

5. die Elektro-Bergverordnung vom 17. Sep-
tember 2001 (GVBl. I S. 407), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 
16. Juni 2011 (GVBl. I S. 355)6) und

6. die Hessische Bergverordnung für
Schacht- und Schrägförderanlagen
vom 14. April 2005 (GVBl. I S. 268),
geändert durch Verordnung vom 
24. April 2010 (GVBl. I S. 144)7).

§ 26

Übergangsvorschriften

Genehmigungen, die für Anlagen
nach § 13 vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung erteilt worden sind, gelten als Ge-
nehmigungen nach § 14 fort. Sonstige
Verwaltungsakte, die aufgrund der in 
§ 25 genannten Verordnungen ergangen
sind, bleiben wirksam.

§ 27

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

Wiesbaden, den 30. August 2012

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

P u t t r i c h

2) Hebt auf FFN 53-36
3) Hebt auf FFN 53-45
4) Hebt auf FFN 53-54
5) Hebt auf FFN 53-55
6) Hebt auf FFN 53-56
7) Hebt auf FFN 53-58
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1 Allgemeines

1.1 Bohrungen sind so anzusetzen,
dass ihr Abstand von Gebäuden,
öffentlichen Ver kehrsanlagen und
ähnlichen zu schützenden Objek-
ten mindestens das 1,1-fache der
Gerüsthöhe beträgt. Bei der Auf-
wältigung oder sonstigen Behand-
lung von bestehen den Bohrungen,
bei denen dieser Abstand nicht
eingehalten werden kann, sind
entsprechende zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen zu treffen.

1.2 Jede Bohrung ist am Zugang des
Bohrplatzes mit einem Schild zu
kennzeichnen, auf dem die Boh-
rung sowie Namen und Anschrif-
ten der Bohrfirma und des Unter-
nehmers bezeichnet sind.

1.3 Es ist Vorsorge zu treffen, dass die
Gründung der Anlage nicht hin-
terspült oder unterspült werden
kann.

2 Verrohrung und Zementation

2.1 Bohrungen sind unbeschadet der
gewässerschutzrechtlichen Anfor-
derungen zu ver rohren, soweit
Belange der Betriebssicherheit,
des Lagerstättenschutzes oder die
fehlende Standfestigkeit des Ge-
birges es erfordern.

2.2 Die Verrohrung ist durch Zemen-
tation im Gebirge zuverlässig zu
verankern. Die einzelnen Rohrtou-
ren sind so weit aufzuzementie-
ren, dass ein dichter Abschluss
des Bohrloches gegen den nicht
zementierten Teil des Ringraumes
erreicht wird. Die Ankerrohrtour
ist vollständig zu zementieren.

2.3 Die Zementationsstrecken sind
ferner so zu bemessen, dass nutz-
bare Wasserstock werke und Lau-
gen führende Gebirgsschichten
abgedichtet werden.

2.4 Während der Zementation ist der
Betriebsdruck in der Zementierlei-
tung ständig zu überwachen.
Deuten Anzeichen darauf hin,
dass der zulässige Betriebsdruck
in der Leitung überschritten wer-
den kann, sind die Zementier-
pumpen zu drosseln und erforder-
lichenfalls abzuschalten.

2.5 Die Lage der Zementationsstre-
cken ist durch Messungen zu er-
mitteln. Bei Misslingen der Ze-
mentation sind geeignete Sanie-
rungsmaßnahmen unverzüglich
zu veranlassen.

3 Besondere Anforderungen an
Bohrungen, bei denen Ausbrüche
nicht ausgeschlossen werden kön-
nen

3.1 Die in den Nrn. 3.2 bis 3.4 festge-
legten Anforderungen gelten zu-
sätzlich für Boh rungen, mit denen
Erdöl- oder Erdgaslagerstätten
oder andere gas- oder flüssigkeits -
führende Gebirgsschichten oder
Hohlräume angebohrt werden
können und dabei Ausbrüche
nicht auszuschließen sind.

3.2 Absperreinrichtungen

3.2.1 Der Bohrlochkopf muss mit Ab-
sperreinrichtungen ausgerüstet
sein, die im Fall eines Ausbruches
den Vollabschluss des Bohrlochs
(Steig- und Ringraum) gewähr-
leisten. Die Absperreinrichtungen
müssen eingebaut sein, bevor die
Bohrung nach Einbau der Anker-
rohrtour und der nachfolgenden
Rohrtouren jeweils weiter vertieft
wird.

3.2.2 Die Druckstufen der Absperrein-
richtungen müssen den höchsten
Kopfdrücken genügen, die bis
zum Erreichen der Einbauteufe
der nächsten Rohrtour oder nach
Einbau der letzten Rohrtour bis
zum Erreichen der Endteufe zu er-
warten sind.

3.2.3 Ist der höchste zu erwartende
Kopfdruck größer als 0,5 MPa,
müssen für jede der in Nummer
3.2.1 genannten Absperrfunktio-
nen wenigstens zwei voneinander
unab hängige und nach einem un-
terschiedlichen Prinzip arbeitende
Absperreinrichtungen eingebaut
sein.

3.2.4 Es ist sicherzustellen, dass der
eingebaute Bohrstrang im Bereich
der Arbeitsbühne jederzeit schnell
verschlossen werden kann.

3.2.5 Aufwältigungsarbeiten an Boh-
rungen, bei denen die Gefahr ei-
nes Ausbruchs nicht auszuschlie-
ßen ist, dürfen erst begonnen wer-
den, nachdem der Bohrlochkopf
mit Absperreinrichtungen ausge-
rüstet worden ist. Die Nummer
3.2.1 Satz 1 und die Nummern
3.2.2 bis 3.2.4 sowie 3.2.6 bis 3.2.9
gelten entsprechend.

3.2.6 Absperreinrichtungen dürfen nur
abgebaut oder unwirksam ge-
macht werden, wenn das Bohrloch
gegen Ausbrüche sicher ist.

3.2.7 Die Absperreinrichtungen müssen
von der Arbeitsbühne des Gerüsts
sowie von einem in sicherer Ent-

Anlage zu § 7

Anforderungen bei der Herstellung von Bohrungen zur Aufsuchung und Gewinnung
von Bodenschätzen und an Bohrungen nach § 127 Bundesberggesetz 
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fernung vom Bohrloch befindli-
chen weiteren Bedienungsstand
außerhalb des Gerüsts betätigt
werden können.

3.2.8 Die Energieversorgung der Ab-
sperreinrichtungen ist so zu be-
messen, dass diese komplett zwei-
mal geschlossen und einmal ge-
öffnet werden können.

3.2.9 Die Absperreinrichtungen sind so
zu konzipieren, dass diese bei ei-
nem Ausfall der Steuerleitungen
selbsttätig schließen.

3.3 Totpump- und Druckentlastungs-
einrichtungen

3.3.1 Der Bohrlochkopf muss mit Ab-
sperreinrichtungen versehen sein,
durch die Gase oder Flüssigkeiten
aus der Bohrung abgelassen und
in die Bohrung eingepumpt wer-
den können. Der Anschluss zum
Einpumpen muss so beschaffen
sein, dass die Spülungs pumpen
und andere Hochdruckpumpen
schnell und gefahrlos angeschlos-
sen werden können.

3.3.2 In sicherer Entfernung vom Bohr-
loch muss an einer gut zugäng-
lichen Stelle eine mit dem Bohr-
lochkopf verbundene Druckentlas-
tungseinrichtung vorhanden sein,
mit der Gase und Flüssigkeiten
aus dem Bohrloch gefahrlos abge-
leitet werden können. Die Druck-
entlastungseinrichtung muss mit
mindestens zwei regelbaren Dü-
sen ausgerüstet sein, die sich
während des Betriebs einzeln aus-
wechseln lassen. Die Druckentlas-
tungs einrichtung und die An-
schlussleitung sind so auszulegen,
dass sie dem höchsten am Bohr-
lochkopf zu erwartenden Druck
standhalten.

3.3.3 Bei Bohrungen, bei denen der
höchste zu erwartende Kopfdruck
0,5 MPa nicht übersteigt, genügt
es, wenn anstelle der in Nummer
3.3.2 Satz 1 und 2 genannten
Druckentlastungseinrichtung eine
andere zur Druckentlastung ge-
eignete Einrichtung verwendet
wird.

3.3.4 Für das Aufwältigen von Bohrun-
gen, bei denen die Gefahr eines
Ausbruchs nicht auszuschließen
ist, gelten die Nummern 3.3.1 bis
3.3.3 entsprechend.

3.4 Bohrspülung

3.4.1 Die Menge und Beschaffenheit
der umlaufenden Bohrspülung
müssen eine ausreichende Siche-
rung des Bohrlochs gewährleisten.
Stoffe zur Herstellung und Be-
schwerung von Bohrspülung sind
an jeder Bohrung in ausreichen-
der Menge vorrätig zu halten.

3.4.2 Beim Ziehen des Bohrgestänges
ist rechtzeitig Spülung nachzufül-
len, damit der erforderliche Min-

destdruck der Spülung im Bohr-
loch ständig erhalten bleibt.

3.4.3 Der Spülungsumlauf und die Be-
schaffenheit der umlaufenden
Spülung sind nach näherer Wei-
sung der Unternehmerin oder des
Unternehmers zu überwachen.
Die Überwachung muss sich auch
auf Anzeichen von Öl und Gasen
erstrecken. Das Spülungssystem
muss mit geeigneten Messgeräten
zur Überwachung des Spülungs -
umlaufs und zur Überwachung
der Spülung auf Gase ausgerüstet
sein.

3.4.4 Vergaste Spülung ist über einen
Gasabscheider zu leiten, der ein
gefahrloses Ableiten der aus der
Spülung abgeschiedenen Gase er-
möglicht. Bei Bohrungen, bei de-
nen mit dem Auftreten von
Schwefelwasserstoff zu rechnen
ist, muss ständig eine geeigne-
te Gasabscheidung gewährleistet
sein.

3.4.5 Für das Aufwältigen von Bohrun-
gen gelten die Nummern 3.4.1 bis
3.4.4 entsprechend, soweit das
Bohrloch bei der Aufwältigung
zur Verhütung von Ausbrüchen
mit Spülung gesichert wird.

4 Spülungspumpen

4.1 Spülungspumpen müssen mit ei-
nem ausreichend bemessenen
nicht absperrbaren Überdrucksi-
cherheitsventil gegen unzulässige
Drucksteigerung im Pumpenge-
häuse und im nachgeschalteten
Spülungssystem ausgerüstet sein.

4.2 Überdruckventile sind so zu war-
ten, dass Verstopfungen vermie-
den werden.

5 Verhalten bei Ausbrüchen oder
Bodenabsenkungen

5.1 Deuten Anzeichen auf einen dro-
henden Ausbruch aus dem Bohr-
loch hin, hat die zuständige ver-
antwortliche Person unverzüglich
die erforderlichen Maßnahmen
zur Verhütung des Ausbruchs zu
treffen.

5.2 Ereignet sich ein Ausbruch, sind
unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Ausbruchs und zum Schutz der
Beschäftigten zu treffen. Können
durch den Ausbruch Leben und
Gesundheit von Personen in der
Umgebung der Bohrung gefährdet
werden, sind die gefährdeten Per-
sonen unverzüglich zu warnen
und die Zugänge in sicherer Ent-
fernung von der Bohrung abzu-
sperren.

5.3 Wird der Bohrplatz durch das Ein-
brechen des Bohrlochs oder durch
Ausbrüche von Gasen oder Flüs-
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sigkeiten aus dem Untergrund ge-
fährdet, haben sich die Beschäf-
tigten aus dem gefährdeten Be-
reich unverzüglich zurückzuzie-
hen. Der gefährdete Bereich ist
abzusperren und darf nur auf An-
weisung einer verantwortlichen
Person betreten werden. Wird
auch der Bereich außerhalb des
Bohrplatzes gefährdet, gilt die
Nummer 5.2 entsprechend.

5.4 Durch einen Bohrlocheinbruch
oder durch Ausbrüche entstande-
ne Vertiefungen dürfen nur nach
Anweisung der verantwortlichen
Person verfüllt werden.

6 Überwachung des Bohrlochver-
laufs

Soweit die Kenntnis des Bohrloch-
verlaufs zur Vermeidung und Be-
kämpfung von Ausbrüchen und
sonstigen Gefahren erforderlich
ist, sind entsprechende Vermes -
sungen vorzunehmen. Darüber hi-
naus sind in den von der Unter-
nehmerin oder vom Unternehmer
festzulegenden Abständen Rich-
tungs- und Neigungsmessungen
durchzu führen. Deuten diese auf
eine größere horizontale Abwei-
chung der Bohrung gegenüber
der durch die letzte Vermessung
ermittelten Lage hin, ist das Bohr-
loch erforderlichenfalls zusätzlich
zu vermessen.

7 Bohrergebnisse, Bohrbericht

7.1 Die durchbohrten Gebirgsschich-
ten sind geologisch zu bestimmen.
Proben der erschlossenen Ge-
birgsschichten sind mindestens
bis zur Beendigung der Bohrarbei-
ten aufzubewahren.

7.2 Wenn Gründe der Sicherheit es
erfordern, sind Teufenlage, Art,

Beschaffenheit und Mächtigkeit
der Gebirgsschichten durch Mess-
verfahren genauer zu bestimmen.

7.3 Über den Verlauf jeder Bohrung
sind Aufzeichnungen zu führen
und arbeitstäglich nachzutragen
(Bohrbericht).

7.4 Der Bohrbericht muss mindestens
folgende Angaben enthalten:

7.4.1 Teufenlage, Art, Beschaffenheit
und Mächtigkeit der Gebirgs-
schichten, Zuflüsse,

7.4.2 Spülungsbeschaffenheit und -ver-
luste,

7.4.3 Teufe der Bereiche, in denen ge-
kernt worden ist,

7.4.4 Durchmesser, Werkstoff und Ab-
setzteufe der Verrohrung sowie
Teufenlage der Zementationsstre-
cken,

7.4.5 Durchmesser, Einbauteufe und
Verkiesung von Filtern,

7.4.6 Art der Abschlüsse von Lagerstät-
ten, Solequellen und Wasserhori-
zonten,

7.4.7 Art der Absperreinrichtungen und
Zeitpunkt des Einbaus,

7.4.8 Öl- und Gasspuren, Testarbeiten
und Förderversuche,

7.4.9 Druckprüfungen, Teufen-, Rich-
tungs- und Neigungsmessungen
und andere besondere Messungen
und

7.4.10 Gestänge- und Meißelbrüche,
Fangarbeiten und andere beson-
dere Vorkommnisse.

7.5 Der Bohrbericht ist bei Bohrun-
gen, die in Förderung genommen
werden, mindestens ein Jahr über
den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnah-
me, in allen anderen Fällen min-
destens ein Jahr über den Zeit-
punkt ihrer Verfüllung hinaus auf-
zubewahren.
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